
 

 
 
 

Vorlage-Nr. 
4248/2010 

Der Oberbürgermeister  

Dezernat, Dienststelle 
VI/66/660/2 

 Freigabedatum 
28.10.2010 

 

Beschlussvorlage 

 

zur Behandlung in öffentlicher Sitzung
 
Betreff 
Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen des Finanzplanes hier: Teilplan 
1201, Straßen, Wege, Plätze, Finanzstelle: 6601-1201-3-1006 Auerbachplatz, 
Umgestaltung Nebenanlagen 
 

 
Beschlussorgan 
Finanzausschuss 
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Bezirksvertretung 3 
(Lindenthal) 

08.11.2010       

Finanzausschuss 22.11.2010       

 
 
Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative 
 
Der Finanzausschuss beschließt die Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen in 
Höhe von 118.000 € für die Umgestaltung der Nebenanlagen Auerbachplatz bei der Finanzstelle 
6601-1201-3 1006 – Auerbachplatz, Umgestaltung Nebenanlagen, Teilplanzeile 8, Auszahlungen 
für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2010. 



2 

Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 
 
Nein  

 
ja, Kosten der Maßnah-
me 

Zuschussfähige Maßnahme 
ggf. Höhe des Zuschusses 

 
nein 

 
ja 

   Jährliche Folgekosten 
   a) Personalkosten             b) Sachkosten 

   328.000 €  % €   € € 

 
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro) Einsparungen (Euro) 
  

 
 
 
Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen 
 
Im Zusammenhang mit der Wiederherstellung der Platzoberfläche nach dem Bau der Tiefga-
rage sollen gemäß eines Beschlusses der Bezirksvertretung Lindenthal vom 26.03.2007 
(siehe Anlage 1) die Nebenanlagen umgestaltet und saniert werden.  
 
Der Verkehrsausschuss hat in seiner Sitzung am 09.03.2010 den Bedarf für die Umgestal-
tung des Auerbachplatzes in Köln-Sülz festgestellt und die Verwaltung beauftragt, das ent-
sprechende Vergabeverfahren vorzubereiten. Der Verkehrsausschuss hat auf eine Wieder-
vorlage im Rahmen des Mittelfreigabeverfahrens und des Vergabeverfahrens verzichtet (sie-
he Anlage 2). 
 
Das Rechnungsprüfungsamt hat die Kostenberechnung in Höhe von brutto 328.107,36 € ge-
prüft und am 19.05.2010 mit RPA-Nr. 2010/0638 in Höhe von 328.440,00 € anerkannt (siehe 
Anlage 3). 
 
In dem vom Rat der Stadt Köln am 07.10.2010 beschlossenen Doppelhaushalt 2010/2011 
sind die Gesamtkosten der Maßnahme mit 330.000 € ausgewiesen. Für 2010 stehen Fi-
nanzmittel in Höhe von rund 118.000 € zur Verfügung; für 2011 sind Finanzmittel in Höhe 
von 210.000 € veranschlagt. 
 
Zur Aufnahme der Arbeiten ist die Freigabe von Kassenmitteln in Höhe von 118.000 € not-
wendig. Entsprechende finanzielle Mittel stehen im investiven Bereich, Teilfinanzplan 1201 
Straßen, Wege, Plätze zur Verfügung. 
 
Begründung zum Beginn der Maßnahme während der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 
82 GO NW: 
 
Die Nebenanlagen des Auerbachplatzes sind in einem sehr schlechten Zustand. Durch Ero-
sions- und Wurzelschäden haben sich im Deckenüberzug größere Risse und Absackungen 
gebildet, die ein sicheres Begehen der Nebenanlagen kaum noch möglich machen. Die aus-
gedehnte Frostperiode im vergangenen Winter macht zur Erhaltung eines Mindestmaßes an 
Verkehrssicherheit eine baldige Instandsetzung zwingend erforderlich, die ebenfalls mit Kos-
ten verbunden ist. Daher ist es sowohl zur Kostenminimierung als auch zur Erhaltung der 
Verkehrssicherheit im Bereich der Nebenanlagen dringend geboten die Umgestaltung durch-
zuführen. 
 
Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 1 -3 
 
 
 


